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1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

0 2 4 6 8 10 12 14

J
a
h

r 
d

e
r 

N
e
u

fa
s
s
u

n
g

Lfd. Nummer



TrinkwV: Änderungsgeschwindigkeit

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

0 2 4 6 8 10 12 14

J
a
h

r 
d

e
r 

N
e
u

fa
s
s
u

n
g

Lfd. Nummer



 RAP aus Sicht der Hessenwasser

 Neues Einbringungsverbot gem. § 17

 Anzeigepflicht von Überschreitungen 

des Maßnahmenwerts für Legionellen

 Was kommt noch? 

Vorschlag zur Änderung der 

EG-Trinkwasserrichtlinie

Inhalt



RAP : Kosten – Nutzen - Betrachtung
(aus der Begründung des Bundesministeriums, 

Bundesratsdrucksache 700/17: Erfüllungsaufwand)

Bilanz: Im Mittel erzeugt eine RAP ca. 50 € Mehrkosten im Jahr!

Dezentrale kleine Wasserwerke nach § 3(2) b

● Kosten bei Inanspruchnahme externer Hilfe und 

über einen Betrachtungszeitraum von 20 Jahren 

Durchschnittlich 175 €/Jahr

● Durchschnittliches Einsparpotential durch geringere 

Analysenkosten (20 Jahre) gering, da einerseits 

Mindestanforderungen, andererseits auch bisher bereits 

Ausnahmen möglich und üblich waren

Durchschnittlich 125 €/Jahr

www. 

umwelt-

bundes-

amt.de
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Zentrale Wasserwerke nach § 3(2) a

RAP : Kosten – Nutzen – Betrachtung (2)
(aus der Begründung des Bundesministeriums, 

Bundesratsdrucksache 700/17 Erfüllungsaufwand)

● Kosten bei Inanspruchnahme externer Hilfe und über 

einen Betrachtungszeitraum von 20 Jahren, basierend auf 

Erfahrungen des Umweltbundesamts mit Water Safety Plans

Durchschnittlich 5.250 €/Jahr (stark abh. von Größe und Komplexität)

● Durchschnittliches Einsparpotential durch geringere Analysenkosten 

(20 Jahre, „Worst-case-Betrachtung da selbst eine grobe Schätzung von 

möglichen Einsparungen … zur Zeit nicht möglich ist“)

Durchschnittlich 0 €/Jahr



Zentrale Wasserwerke nach § 3(2) a

RAP : Kosten – Nutzen – Betrachtung (3)
(aus der Begründung des Bundesministeriums, 

Bundesratsdrucksache 700/17 Erfüllungsaufwand)

Bilanz: Im Mittel erzeugt eine RAP ca. 5.250 € Mehrkosten im Jahr!

Im Einzelfall allerdings ist zu „vermuten“, dass es - abhängig von Größe 

und Komplexität der Anlage – „insbesondere bei großen 

Wasserversorgungsanlagen zu einer Amortisierung und sogar Entlastung 

kommen kann“

???
Beispiel:

Mittlere Größe der Versorgungsgebiete von Hessenwasser-Gesellschaftern: 

ca. 5.000 bis 30.000 m³/d => 3 bis 5 Untersuchungen auf B-Parameter / Jahr

Bei Reduzierung auf 1 Untersuchung / Jahr: 

Einsparung maximal 2.000 bis 4000 €/a
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Liefermanagement der Hessenwasser

 Trinkwasserbeschaffung 2017 

(Eigengewinnung + Bezug)     107 mio m³

 Trinkwasser-Gewinnungsanlagen  21

 Brunnen, Quellfassungen, Stollen 192

 Transportleitungen Trinkwasser      323 km

 Speichervolumen          328.400 m³



WBV 

Riedgruppe Ost

WW Allmendfeld

WW Dornheim

WB Haßloch

Verteilung Richtung Frankfurt, 

Wiesbaden, Taunus

WW Eschollbrücken, 

WW Pfungstadt

Hessenwasser: Komplexes Verbundsystem
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Hessenwasser: Komplexes Verbundsystem

 Mehrere Wasserwerke

 Verschiedene Behörden für den 

Grundwasserschutz

 Verschiedene Lieferketten

 Verschiedene 

Versorgungsgebiete mit z.T. 

Zumischungen weiterer Wässer

 Verschiedene Gesundheitsämter

 Zahlreiche Risikofaktoren im 

Ballungsraum



Landwirtschaft 

Industrie und Gewerbe 

(Emissionen, Altlasten, Umgang 

mit wassergefährdenden Stoffen)

Verkehrswege

(Straße, Bahn)

Verkehrsflächen

(Flughafen, 

Parkplätze)

Siedlungs-

gebiete

Kläranlagen,

Kanalisation

Sport- und

Freizeitanlagen 

(u.a. Golf)

Naturschutz,

Forst

Deponien, 

Altablagerungen

Wassergewinnung

Nutzungskonflikte im Ballungsraum

Baumaßnahmen

Abwasserbeeinflusste Oberflächengewässer

Rohstoffabbau  & -

gewinnung

(Erdöl, Kies etc.)

Erneuerbare 

Energiegewinnung

(Geothermie, Biogas etc.)



Weitere Aspekte zur RAP 

- Beispiel: UBA-Empfehlung 

• Eine Risikobewertung kann auch zu erhöhtem Aufwand 

führen 

- Beispiel: kleine und mittlere Quellwasser-

gewinnungen mit evtl. Niederschlagseinfluss 

Sind 4 Proben / Jahr ausreichend?



● Weitere Kosten?

z.B. Gebühren für die Prüfung durch 

das Gesundheitsamt

aus der Begründung: 

Für a-Anlagen beträgt der Prüfungsaufwand auf Stundenbasis

im Mittel 752 bzw. 677 € (18-20 Stunden à 37,80 €)

● Abstimmungsprozesse bei überschneidenden Zuständigkeiten von 

Behörden (Gesundheitsämter, und Gewässerschutzbehörden)

● Problematik von Lieferketten und Mischwässern

● Erschwerte Kommunikation mit Verbrauchern bei 

z.B. Fehlen von Parameterwerten in Veröffentlichungen

Weitere Aspekte zur RAP (2) 
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● Auswahl der zu überwachenden PSM und Biozide (Parameter Nr. 

10 Anlage 2 Teil I)

● Überwachung der Parameter Acrylamid, Epichlorhydrin und 

Vinylchlorid (Anlage 2 Teil I und II)

● Verzicht auf Untersuchung der THM, wenn das Trinkwasser nicht 

gechlort wird und das Rohwasser nicht mit THM belastet ist 

(Parameter Nr. 11 Anlage 2 Teil II)

● Untersuchungsnotwendigkeit auf c. perfringens (Parameter Nr. 4 

Anlage 3 Teil I)

● Untersuchungspflichten in Bezug auf radioaktive Stoffe (Anlage 3 a)

● Zulassung von Untersuchungen innerhalb des 

Wasserversorgungsgebiets oder in den Aufbereitungsanlagen, wenn 

bzgl. der jeweiligen Parameter keine nachteiligen Veränderungen zu 

erwarten sind (§ 19 (2) Satz 4)

Weiterhin ohne RAP regelbar 
(Wasserversorgungsanlagen nach § 3(2) a und b)
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§ 17(7): Einbringungsverbot

● Geruchsstoffe

● Pharmazeutisch wirksame Stoffe

● Telekommunikationskabel

● Leitungen, die kein Trinkwasser führen

● Wärmetauscheranlagen

Aus der Begründung des Bundesministeriums (Bundesratsdrucksache 700/17):

„Jegliche unnötige Kontamination soll dadurch vermieden werden …“

Das Verbot gilt beispielsweise für 

www.friatec.de

Foto: B. Post



§ 17(7): Einbringungsverbot (2)

● Unterwasserpumpen

● Messeinrichtungen zur Überwachung von Betriebsparametern 

(Drucksonden, Messsonden für Parameter zur 

Qualitätsüberwachung, Wasserzähler…)

● Verfahren zur Energiegewinnung aus einer 

Anlage zur Druckminderung

● die temporäre Einbringung von Inertgasen … 

zur Leckageortung in Trinkwasserleitungen

● das temporäre Befahren mit Kamerasystemen 

zur Inspektion von Brunnen 

und Trinkwasserleitungen

Aus der Begründung des Bundesministeriums (Bundesratsdrucksache 700/17):

Nicht dem Verbot unterliegen z.B. 

www.leitungsmesstechnik.de



§ 17(7): Einbringungsverbot (3)

Interpretationen aus dem Internet: 

Dem Verbot unterliegen z.B. auch 

● „in die WW-Zirkulationsleitung 

eingebundene Handtuchheizkörper“

??
www.ikz.de

● „Komponenten zur Wasserbelebung 

bzw. –vitalisierung, Magnetspulen“

??

Infor-
ma-
tions-
ma-
terial

Infor-
ma-
tions-
ma-
terial

● „Dauerdesinfektion und andere 

technische Wunderlösungen“

??
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§ 15a: Anzeigepflicht für Untersuchungsstellen

● „…Untersuchungen nach § 14 b Absatz 1 …“

d.h. erstreckt sich nicht auf z.B. freiwillige Untersuchungen von 

- Ein- und Zweifamilienhäusern

- hygienische Freigaben von TWI

- einzelne, nicht systemische Untersuchungen 

- Systeme ohne Großanlagen zur Trinkwassererwärmung gem. TrinkwV



§ 15a: Anzeigepflicht für Untersuchungsstellen (2)

● „unverzüglich“: 

Meldeweg und –form mit Gesundheitsamt klären. 

Regelfall: E-Mail oder Fax. Ggf. ist außerhalb 

der Dienstzeiten des GA der Rufbereitschaftsdienst zu 

informieren (z.B. bei Gefahrenwert-Überschreitungen)

● „die Bestätigung, dass der USI … informiert wurde“:

Falls möglich vorher telefonisch und grundsätzlich mit der Anzeige-E-Mail in cc. 

Ist der USI (oder ein juristischer Vertreter = Auftraggeber) telefonisch nicht 

erreichbar, wird der Informationsversuch dokumentiert und die Anzeige 

abgeschickt.

● „alle Untersuchungsergebnisse des … betroffenen 

Untersuchungsauftrags“:

d.h. für die Praxis alle im Zusammenhang mit der betroffenen Großanlage zur 

Trinkwassererwärmung relevanten Ergebnisse, soweit sie zum Zeitpunkt der 

unverzüglichen Meldung vorliegen.

● Erstreckt sich nur auf das endgültige Untersuchungsergebnis, d.h. nicht auf 

vorläufige Befunde von Zwischenablesungen gem. DIN EN ISO

● Ergebnisse von Folgeuntersuchungen nach Abhilfemaßnahmen (?)
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Legislativvorschlag der EU-Kommission zur 

Neufassung der EG-Trinkwasserrichtlinie

DIE EU
UND die

Richtlinie
DES SCHRECKENS

ODER:



Legislativvorschlag der EU-Kommission zur 

Neufassung der EG-Trinkwasserrichtlinie

● Obligatorische Gefahrenbewertung des Wasserkörpers im 

Einzugsgebiet

● Obligatorische Risikobewertung der Wasserversorgung

● Obligatorische Risikobewertung von Hausinstallationen

● Streichung der Indikatorparameter

● Erhöhung der Untersuchungshäufigkeiten für 

Routineuntersuchungen

z.B. 

<1000 m³/d 10 Proben mindestens

>1000 m³/d bis 10000 m³/d 365 Proben mindestens



Legislativvorschlag der EU-Kommission zur 

Neufassung der EG-Trinkwasserrichtlinie (2)

● E. coli, c. perfringens und Coliphagen gelten als 

„Schlüsselparameter“, deren Untersuchungshäufigkeit nicht 

verringert werden darf 

● Verpflichtende operative Kontrolle der Trübung

● Die Regelungen zur Zulassung von befristeten Abweichungen  

durch das Gesundheitsamt fallen weg

● Erhebliche Erweiterung der Informationspflichten durch WVU 

(z.B. Investitionsbedarf, Leckage-Raten, Energieverbrauch) 

● Jede Nichteinhaltung gilt als „potentielle Gefährdung der 

menschlichen Gesundheit“ (auch Trübung, Koloniezahl, 

Coliforme etc.!!)

● Über jede Nichteinhaltung der Anforderungen ist 

die betroffene Bevölkerung zu informieren



Es ist gewiss viel Schönes dran

am Element, dem nassen,

weil man das Wasser trinken kann!

Man kann's aber auch lassen ...

Heinz Erhardt



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


